Dorferneuerungsverein Projekt 4
Wünsche an den Bebauungsplan

10. 5. 2007

TeilnehmerInnen: Rainer Schäffler, Doris Hammermüller, Renate Grimmlinger, Keck, Willibald Ecker, Johannes Hlavaty sen. Helmut Kamauf, Ernst Walzer, Helga Walzer, Dagmar Lamers, Jürgen Weckerle, Fritz Jursik, Gerhard Schober, Jörg Cichocky

Projektleiter: Gottfried Lamers

DI Lamers leitet ein und erinnert an den Projektauftrag. Die Gemeinde hat das Büro Knoll beauftragt, Grundlagen für einen neuen Bebauungsplan auszuarbeiten. Als Vorgabe ist dabei der Inhalt des Baustopps bereits festgelegt. Der Dorferneuerungsverein kann sowohl diese Vorgabe als auch weitere Wünsche und Anregungen an die Gemeinde formulieren. Thema dieses Treffens ist zunächst, die wichtigsten Themen zu identifizieren und Positionen zu definieren. 

DI Schmidt vom Büro Knoll hat bereits am 6. 3. 07 den Gemeinderäten mögliche Lösungsvorschläge und die weitere Vorgangsweise präsentiert. Diese Präsentation wurde von der Gemeinde dem DOERN zur Verfügung gestellt und diente zur Orientierung und Diskussionsgrundlage.

Folgende Themen wurden von der Projektgruppe identifiziert:
· Bebauungsdichte, 200 m²

· Geländeveränderungen

· Energiesparendes Bauen

· Bautechnik

· Gartengestaltung

· Verkehr

· Gewerbegebiete

· Hochhauszone
· Baulandkerngebiet
Aufgrund der interessanten Diskussion konnten nur die ersten drei Themen im Detail ausgearbeitet werden. Die weiteren Themen werden in einer Folgesitzung besprochen, die Stichworte zu diesen nicht diskutierten Themen sind daher keine Festlegungen sondern Stichworte für die folgende Erörterung.

Bebauungsdichte, 200 m² 
Vorgaben bzw. erste Aussagen des Büros Knoll:

· Entwicklungsziel (Vorgabe der Gemeinde):

· Vermeidung großvolumige Bauten mit einer hohen Anzahl an Wohneinheiten 

· Erhaltung der Ein- bis Zweifamilienhausstruktur

· Konsequenz einer Festlegung der Bebauungsdichte

· Gilt auch für bereits bebaute Grundstücke
· Zubauten oder Nebengebäude bzw. Garagen möglich bis zu einer Flächensumme von insgesamt maximal 200 m² 

· Bei Gebäuden über 200 m² sind nur mehr Instandsetzungen möglich
· Erforderliche Untersuchungen

· Analyse der Siedlungs- und Bebauungsstruktur (läuft derzeit) 

· Nachweis, dass die derzeitige Bebauungsstruktur überwiegend durch Bebauung kleiner als 200 m² gekennzeichnet ist. 

· Garagen und sonstige Nebengebäude sind mit einzurechnen
· Gibt es ältere Siedlungsgebiete mit Gebäuden > 200 m² und mit erhöhtem Bedarf nach Umbauten sowie Errichtung von Garagen?

· Abgrenzung von Siedlungsgebieten mit unterschiedlichen Merkmalen

· Bestehende Bebauung bzw. Summe aller Grundrissflächen je Bauplatz

· Zahl der Baulücken

· Grundstücksgrößen

· Eine allfällige Festlegung von max. 200 m² muss in Form einer Verhältniszahl erfolgen (Festlegung eines Bebauungsdichtediagramms)
Diskussion des DOERN

· Sinnhaftigkeit der Regelung der Bebauungsdichte: Zunächst sollte eine Zieldefinition erfolgen und danach überlegt werden, welche Instrumente am besten geeignet sind diese Ziele zu erreichen. Insbesondere wäre zu fragen:
· Sind die Ziele auch anders als über die Bebauungsdichte zu erreichen?
· Kann das Ziel etwa über das Ausmaß der Versiegelung oder des Energieverbrauchs erreicht werden?
· Altbestand macht ca. 2/3 der Baufläche aus 
· Jede Regelung für mögliche zukünftige Bauwerber trifft auch die bereits bestehenden Gebäude. 
· Insbesondere der Altbestand über 50 Jahre ist eher gekennzeichnet von Nebengebäuden (die damals anstatt eines Kellers errichtet wurden) und von Beschränkungen betroffen.

· Eine Interessensabwägung (Einschränkung möglicher Ausbauten versus Verhinderung möglicher Großbauten) ist nach der Ist-Analyse vorzunehmen. 

· Wo sind Ausnahmen zu einer allfälligen Festlegung auf 200 m² sinnvoll?
· Räumlich: 
· Im „Zentrum“ verdichten, im Außenbereich lockerer werden. 
· Was ist unter dem „Zentrum“ zu verstehen? (Sind die Siedlungshauptstraßen anders zu behandeln als Nebengassen)
· Diese Frage wird unter dem Punkt „Baulandkerngebiet“ noch weiter zu diskutieren sein
· Zeitlich: 
· Zeithorizont bis zur nächsten Novellierung berücksichtigen (5 Jahre?)
· Inhaltlich: 
· Bebauungsdichte als Verhältniszahl (z. B. 25 %) bei Grundstücken unter 800 m² wird allgemein begrüßt 

· Bei Bauflächen über 800 m² wird die 200 m² Regelung als zu streng empfunden. Es wird mehrheitlich empfohlen die Kurve der Bebauungsdichte abzuflachen (und damit auch mehr als 200 m² zuzulassen). Modell könnte die „Klosterneuburger Kurve“ sein. 
· Die Bebauungsdichte (Kurve) sollte auch nach Siedlungsgebiet differenziert werden (Beispiel Tullnerbach: Eigene Kurve für Lawies)
· Zweifamilienhaus: Trotz dem Ziel großvolumige Bauten in den Siedlungen zu verhindern sollen Zweifamilienhäuser weiterhin möglich sein.
· Grundsatz soll sein: 1 Haus auf 1 Baugrund (wobei das auch ein Zweifamilienhaus sein kann, sofern es die Kriterien der Bebauungsdichte einhält)
· Es wird die Frage gestellt ob die minimale Teilungsfläche auch unter 550 m² heruntergesetzt werden soll. Dazu gab es keine Einigung.
Geländeveränderungen
Vorgaben bzw. erste Aussagen des Büros Knoll:

· Was kann im Bebauungsplan geregelt werden?

· Gestaltung von Einfriedungen gegen öffentliche Verkehrsflächen oder Parks

· Anordnung, Gestaltung oder Verbot von Garagen

· Gebot oder Verbot einer Niveauänderung des Geländes 
· Dann ist aber eine exakte Definition des zulässigen Ausmaßes einer Änderung erforderlich 
· Was soll vermieden werden?

· „Kanaleffekt“ von Straßenräumen

· Vertikale Mauern über Augenhöhe mit künstlichem Material über gesamte Grundstücksbreite

· Optische Erhöhung von Gebäuden durch talseitige Stützmauern oder steile Böschungen

· Konflikt: Garagen, die eine ähnliche Wirkung wie Böschungsmauern erzeugen 

· 
Gestaltungsbestimmungen für Garagen?

Diskussion des DOERN

· Regelung der Geländeveränderung nur für Garagen/Autoabstellplätze oder auch für Gartengestaltung?
· Keine Genehmigung mehr für Gartenbegradigungen
· Geländeveränderungen können jedenfalls genehmigt werden, wenn es keine Auswirkungen zum Nachbarn hat (z. B. über Festlegung von Baufluchtlinie)

· Bei Teichen, Schwimmbecken etc. sind auch die möglichen Schadensfälle (Fließrichtungen) zu berücksichtigen 
· Nur zum öffentlichen Grund oder auch zum Nachbarn? 

· Wäre aus Sicht des DOERN zu begrüßen aber

· Mauern zum Nachbarn sind nicht regelbar außer über die 45 Grad Regel  (Lichteinfall)
· Vorgabe der Garagenbauweise?
· Keine Vorgaben seitens des DOERN erwünscht

· 1 Abstellplatz am eigenen Grund muss öffentlich zugänglich sein (NÖ Bauordnung)

· Dieser Platz muss jedenfalls immer nutzbar bleiben (nicht über Bebauungsplan regelbar, z. B. Verpflichtung zur Schneeräumung)
· Topographie der Umgebung einbeziehen

· Bezugshöhe des Gebäude festlegen um Kumulierungen zu verhindern
· Grundstücksbegradigung + Gebäudehöhe gemeinsam beurteilen.
Energiesparendes Bauen
· Passivhaus

· Passivhaus braucht im Prinzip keine anderen Regelungen als der andere Baubestand
· Regelung der NÖ Bauordnung abwarten und Impulse daraus übernehmen
· Überlegen, inwieweit Ausnahmen (z. B. bei der Bebauungsdichte) möglich sind, wenn kein Keller/Dachboden vorhanden ist (z. B. % Zuschlag)?
· Gekoppelte Bauweise

· Wird von Land und Bund als energiesparende Bauform forciert.

· 2 Familienhaus auf einem Grundstück (unter Berücksichtigung der Bebauungsdichte) ist prinzipiell erwünscht
· Ergibt sich bereits aus der Forderung 1 Haus pro Grundstück

· Problem bei Grundstücken unter 1.100 m² (keine Teilungsmöglichkeit) wo durch die Forderung 1 Grund 1 Haus keine 2 Häuser (2 x je 100 m²) mehr möglich sind (typische Familienlösungen)
· Allenfalls Lösung des Problems über die Zonenfestlegung (nach der Ist-Analyse)

· Gebunden an Zonen (Ortsbild)?
Folgende Themen wären in einer weiteren Diskussionsrunde noch zu besprechen:

Bautechnik

· Kann man/frau Energieformen vorschreiben?
· Kann man/frau Sanierungsziele vorgeben?
· Ist die Sanierungsweise (Gebäudesanierung vor Heizsystem) vorzugeben?
· Kann man/frau Baustellenlogistik vorgeben (Beispiel Wien)?
· Anschlusszwang an erneuerbare Energieträger

Gartengestaltung

· Bepflanzungen (z. B. Baumhöhen)
· Bewässerung

· Pflanzenschutz (Giftstoffe geregelt in der UmweltschutzVO)

Verkehr

Gewerbegebiete

· Erschließung

· Verkehrsanbindung

Hochhauszone

· Klärung einer allfälligen Verpflichtung

· In Wien bei Gebäuden ab 20 m

· In allen Gemeinden?

Baulandkerngebiet

· Wo ist das

· Wie sollen die Regelungen im Kerngebiet aussehen (im Sinne der Verdichtung)

· Ist Kerngebiet nur das Ortszentrum + B1

· Gibt es Differenzierung in den Siedlungen
